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Gebühren reglement der Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal

Sehr geehrter Herr Stierli

Besten Dank für lhre E-Mail vom 23. Jtuli 2025 und die Zustellung des oben genannten Reglements zur
stellungnahme gemäss Art. 14 des Preisüberwachungsgesetzes (püG; sR 942.20).

ln diesem Zusammenhang teilen wir lhnen mit, dass sich der Preisüberwacher namentlich gegen die in
$ 3 vorgesehene jährliche Anpassung der Gebühren an die Teuerung - gestützt auf den Land-esindex
der Konsumentenpreise (LlK) des Bundesamtes für Statistik - ausspricht: Eine automatische Anpas-
sung einer Gebühr an die Teuerung kann zu unnötigen Kostensteigerungen führen, auch wenn die
konkrete Leistung keine höheren Kosten verursacht. Zudem bleibt so der politische und öffentliche Ent-
scheidungsprozess über Gebührenerhöhungen umgangen, was die Transparenz und Legitimation min-
dert. Wir beantragen lhnen daher, auf die vorgesehene lndexierung der Gebühren gemäss LIK
zu verzichten.

Bezüglich der im Anhang 1 des Gebührenreglements vorgesehenen Rapportkopien / Fotokopiergebüh-
ren können wir lhnen mitteilen, dass wir bis anhin keinen schweizweiten Gebührenvergleich der Foto-
kopien vorgenommen haben, jedoch erscheinen uns lhre Tarife (Fr. 1.- pro Stück), insbesondere im
Vergleich mit Art. 14 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Venryaltungsverfahren (SR
172.041.0; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1969760 780 777lde), eher hoch zu sein. Wir bitten Sie
deshalb zu prüfen, ob eine Anpassung dieser Tarife nach unten vorgenommen werden könnte.

Bezüglich der weiteren im Anhang 1 des Gebührenreglements aufgeführten Gebühren verfügen wir bis
anhin leider über keine schweizweiten Vergleiche, welche uns ein Urteil über die Höhe dieser Tarife er-
lauben würden. Gegebenenfalls werden wir in Zukunft entsprechende Vergleiche anstellen.
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\A/ir weisen Sie darauf hin, dass die zuständige Behörde die Stellungnahme des Preisäberwachers in

inr,Jrä-EnüöireiO autzutuhren und, falls sie dem Antrag nicht folgt, in der Veröffentlichung ihren abwei-

iibtrönd8frAenisöneiO zu begründen hat (Art. 14 Abs. 2 PäG). Wir bitten Sie, uns lhren veröffentlichten
.. . Entscheid zukommen zu lassen. \Ä/ir behalten uns vor, diesen Antrag zu veröffentlichen.
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Stefan Meierhans
Preisüberwacher
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